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Ausbildungsvertrag

nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes 
für den Beruf Wählen Sie ein Element aus. 
auf der Grundlage des Pflegeberufegesetzes (PflBG) 
nach den Bestimmungen zum TVAöD - Besonderer Teil Pflege 


	Zwischen
	
	[bookmark: Text1]     

	
	
	

	Adresse
	
	[bookmark: Text2]     




	vertreten durch:
	
	[bookmark: Text3]     

	
	
	

	Anschrift:
	
	     

	
	
	Wählen Sie ein Element aus.



und

	Wählen Sie ein Element aus.	
	     

	
	
	

	wohnhaft in:
	
	     

	
	
	

	geboren am:
	
	     

	
	
	Wählen Sie ein Element aus.



wird unter Zustimmung Wählen Sie ein Element aus. gesetzlichen Wählen Sie ein Element aus. Wählen Sie ein Element aus.,


	Wählen Sie ein Element aus.	
	     

	
	
	

	wohnhaft in:
	
	     

	
	
	


- folgender


Ausbildungsvertrag

geschlossen:


§ 1
Gegenstand der Ausbildung

(1) Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende wird in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Wählen Sie ein Element aus. ausgebildet.

(2) Der Vertiefungseinsatz wird durchgeführt
· in der allgemeinen Akutpflege in stationären Einrichtungen
· in der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen
· in der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege
· mit Ausrichtung auf die ambulante Akutpflege
· mit Ausrichtung auf die ambulante Langzeitpflege
· in der pädiatrischen Versorgung
· in der allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrischen Versorgung

(3) Ist im Ausbildungsvertrag ein Vertiefungseinsatz im Bereich der allgemeinen Langzeitpflege in stationären Einrichtungen oder der allgemeinen ambulanten Akut- und Langzeitpflege mit der Ausrichtung auf den Bereich der ambulanten Langzeitpflege vereinbart, kann sich Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende für das letzte Ausbildungsdrittel entscheiden, statt die bisherige Ausbildung nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) Wählen Sie ein Element aus. fortzusetzen, eine Ausbildung Wählen Sie ein Element aus. durchzuführen. Ist im Ausbildungsvertrag ein Vertiefungseinsatz im Bereich der pädiatrischen Versorgung vereinbart, kann sich Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende für das letzte Ausbildungsdrittel entscheiden, statt die bisherige Ausbildung nach Teil 2 des PflBG Wählen Sie ein Element aus. fortzusetzen, eine Ausbildung Wählen Sie ein Element aus. durchzuführen. Das Wahlrecht nach Satz 1 bzw. Satz 2 soll vier Monate und kann frühestens sechs Monate vor Beginn des letzten Ausbildungsdrittels ausgeübt werden.

(4) Die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung ergeben sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan.


§ 2
Beginn und Dauer der Ausbildung, Probezeit

(1) Die Ausbildung beginnt am       und endet unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Prüfung am       (nach Ablauf von drei Jahren).

(2) Die ersten sechs Monate der Ausbildung sind Probezeit.

§ 3
Vertragsgrundlagen

(1) Das Ausbildungsverhältnis bestimmt sich nach den Tarifverträgen für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege -, beide vom 13. September 2005, sowie den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der jeweils geltenden Fassung, der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflegeberufe in der jeweils geltenden Fassung und nach der Arbeitsrechtlichen Regelung der Rechtsverhältnisse der Auszubildenden und Schüler/Schülerinnen im Kirchlichen Dienst (Anlage 2.1.1 der Kirchlichen Anstellungsordnung) in der jeweils geltenden Fassung. Im Übrigen gelten die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg, soweit sie Auszubildende betreffen. Außerdem finden die bei  Wählen Sie ein Element aus. Ausbildenden geltenden Dienst- und Betriebsvereinbarungen nach Maßgabe des jeweiligen Geltungsbereichs in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

(2) Für das Ausbildungsverhältnis gelten ferner die Schulordnung und die Hausordnung in der jeweiligen Fassung.

(3) Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende hat die Rechte als Wählen Sie ein Element aus. im Sinne von § 2 Abs. 1 MVG.Württemberg des Trägers der praktischen Ausbildung.


§ 4
Pflichten Wählen Sie ein Element aus. Auszubildenden

Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende ist verpflichtet, die Pflegeschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen und auch an anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen, für die Wählen Sie ein Element aus. vom Ausbildenden freigestellt ist, z. B. 

	     

	

	     

	




§ 5
Arbeitszeit

Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. Sie beträgt zurzeit 39 Stunden wöchentlich. 
§ 8 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) bleibt unberührt.


§ 6
Vergütung

(1) Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende erhält ein monatliches Ausbildungsentgelt gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 TVAöD-Pflege. Es beträgt zurzeit:
      Euro im ersten Ausbildungsjahr,
      Euro im zweiten Ausbildungsjahr, 
      Euro im dritten Ausbildungsjahr.
Das monatliche Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig, wie das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wählen Sie ein Element aus. Ausbildenden gezahlte Entgelt. Das monatliche Ausbildungsentgelt ist am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von Wählen Sie ein Element aus.  Auszubildenden benanntes Konto im Inland zu zahlen.

(2) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhält Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende gemäß § 17 TVAöD-Pflege eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von derzeit 400 Euro. Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende Wählen Sie ein Element aus. Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließt.


(4) Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende erhält folgende Sachbezüge: 

	     

	

	     

	




§ 7
Urlaub

Wählen Sie ein Element aus. Auszubildende erhält Erholungsurlaub nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 TVAöD-Pflege in Verbindung mit § 26 KAO. 

Hiernach beträgt der Erholungsurlaub zurzeit:

Vom       bis             Ausbildungstage, 
vom 1.1.       bis 31.12.       30 Ausbildungstage, 
vom 1.1.       bis 31.12.       30 Ausbildungstage, 
vom 1.1        bis             Ausbildungstage.

Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr erhalten Auszubildende im Schichtdienst gem. § 9 Abs. 1 Satz 2 TVAöD-Pflege pauschal jeweils einen Tag Zusatzurlaub.


§ 8
Kündigung

(1) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsfristen nur gekündigt werden,
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2a unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. 


§ 9
Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis sind innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend zu machen. Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist schriftlich gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, verfallen.









§ 10
Vertragsänderungen, Nebenabreden, Vertragsausfertigungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Ausbildungsvertrages einschließlich von Nebenabreden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die einvernehmliche Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden (§ 2 Abs. 2 Satz 1 TVAöD-Pflege).

(3) Vorstehender Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Beide Vertragspartner erhalten jeweils eine Ausfertigung.
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	Unterschrift  Wählen Sie ein Element aus.
	
	Unterschrift Wählen Sie ein Element aus.

	
	
	

	
	
	




Unterschrift der gesetzlichen Vertreter Wählen Sie ein Element aus. Auszubildenden
(Falls nur ein Elternteil berechtigt ist, bitte vermerken)

	
	
	

	
	
	(Elternteil 1)

	
	
	

	
	
	

	
	
	(Elternteil 2)

	
	
	

	
	
	

	
	
	(Vormund)


	

Zustimmung der Pflege(fach)schule, sofern der Träger der praktischen Ausbildung mit der Pflege(fach)schule einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts der Ausbildung geschlossen hat (§ 8 Abs. 2 Ziffer 2 PflBG):


	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift Wählen Sie ein Element aus. der Pflege(fach)schule



